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Satzung der 

OTI Greentech AG mit Sitz in Berlin 

(in der Fassung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.11.2022)  

 

 

 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 

Firma, Sitz und Dauer 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

OTI Greentech AG 

 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.  

 

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

Gegenstand des Unternehmens ist 

 

- die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb sowie der Handel mit Produkten für na-

tionale und internationale Schifffahrtsunternehmen und die Öl- und Gasindustrie, inklu-

sive von umweltfreundlichen Substanzen und Lösungen zur Reinigung von Ölrückstän-

den und zur verbesserten Ölgewinnung;  

- die Beratung im Bereich und die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen für national 

und internationale Schifffahrtsunternehmen und die Öl- und Gasindustrie, insbesondere 

von Ingenieurdienstleistungen für Infrastrukturprojekte; 

- der Erwerb, die Verwertung, die Veräußerung und der Schutz von Technologien und 

geistigem Eigentum der Gesellschaft oder von Dritten, insbesondere in den vorgenann-

ten Branchen im In- und Ausland und für eine beliebige Zeitdauer; 

- der Erwerb, das Halten, das Verwalten und der Verkauf von Beteiligungen, d.h. Min-

derheits- und Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen dieser Art, in jeglicher Rechts-

form, im In- und Ausland sowie die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Ge-

schäfte im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit Ausnahme von Bankgeschäften 

im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen sonstigen, eine behörd-

liche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. 
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II. 

Grundkapital und Aktien 

 

 

§ 3 

Grundkapital 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 10.382.034,00 und ist eingeteilt in  

10.382.034 Stückstammaktien. 

 

 

§4 

Bedingtes Kapital 

 
 

(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.100.000,00 eingeteilt in bis zu Stück 1.100.000 

auf den Inhaber lautenden nennbetragslose Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 1/2015). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung 

Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Options oder Wandelanleihen, die 

von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft 

aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 

19. Juni 2015 bis zum 18. Juni 2020 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Op-

tions- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung ver-

pflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, soweit die Gesellschaft 

ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 

Aktien der Gesellschaft zu gewahren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewahrt 

oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedie-

nung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 

des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses oder nach Maßgabe des Er-

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11. September 2018 jeweils zu 

bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Ak-

tien abweichend von § 60 Absatz 2 AktG festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der beding-

ten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 2.200.000,00 eingeteilt in bis 

zu 2.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

II/2015). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber 

von Optionsrechten, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der ordentli-

chen Hauptversammlung vom 19. Juni 2015/23. Juni 2017 ausgegeben hat, von ihrem 

Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien neh-

men vom Beginn desjenigen Geschäftsjahres, für das bei Ausübung des Optionsrechts 

noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Gewinns gefasst 

wurde, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
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die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung fest-

zusetzen. 

 

 

§ 5 

Genehmigtes Kapital 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 3. 

November 2027 um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu er-höhen (Genehmigtes 

Kapital). Von der Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber 

nur bis zu EUR 5.000.000,00 Gebrauch gemacht werden. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können einem Kre-

ditinstitut zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere in folgenden 

Fällen auszuschließen: 

― für Spitzenbeträge; 

 

― wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für 

die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Be-trag des 

Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung im Handelsregister bestehen-

den oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 

vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht we-

sentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der 

Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der 

auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 4. November 2022 unter 

verein-fachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapi-

tal, auf den sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschrei-

bungen beziehen, die seit dem 4. November 2022 in sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind; 

  

― bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-nehmen 

oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter 

gegen die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen) durch die 

Gesellschaft. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktien-

rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von Kapitalerhöhungen 

aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
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Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Er-höhung des Grundkapitals aus 

dem Genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang 

der bis dahin erfolgten Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital anzupassen. 

 

 

§ 6 

Aktien 

 

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls nichts ande-

res beschlossen wird. 

(2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungs-

scheine sowie von Schuldverschreibungen und Zinsscheinen bestimmt der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die jeweils mehrere Aktien 

verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils 

ist ausgeschlossen; dies gilt, auch wenn ausgegebene Aktien eingereicht oder für kraftlos 

erklärt werden.  

 

 

III. 

Der Vorstand 

 

 

§ 7 

Zusammensetzung des Vorstands 

 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Mitglie-

der des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital mehr als drei (3) 

Millionen Euro beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass der Vorstand nur aus einer Per-

son besteht. 

 

 

§ 8 

Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 

 

(1) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(2) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Geschäftsordnung geben. 

(3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzelfall beschließen, 

dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands im Innenverhältnis nur mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen. 

(4) Der Vorstand kann in allen Fragen der Geschäftsführung die Entscheidung der Hauptver-

sammlung herbeiführen, er ist dazu verpflichtet bei Verträgen mit einem Gegenwert von 

mehr als der Hälfte des Grundkapitals, wenn deren Gegenstand die vollständige oder teil-

weise Veräußerung von Unternehmensbereichen ist und die Gesellschaft bei Vertragsab-

schluss ein beherrschtes Unternehmen ist. 
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§ 9 

Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere 

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder ge-

meinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre-

ten.  

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft allein zu 

vertreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern generell oder für den Einzelfall die 

Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich als 

Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. 

 

 

IV. 

Der Aufsichtsrat 

 

 

§ 10 

Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden 

Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die 

Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die 

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Ge-

schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt werden. Tritt 

ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit 

Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl stattfindet, spätestens jedoch mit 

Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Ergänzungswahlen erfol-

gen für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.  

(4) Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt mit Monatsfrist 

zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand niederlegen. 

(5) Die Abberufung von durch die Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bedarf der ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

 

§ 11 

Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter 

 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt 

worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung 

nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Dauer 

seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Auf-

sichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn 

der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer 

Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 
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(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der 

Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche 

Amtszeit zu wählen. 

(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden bzw. 

Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat hinaus, im 

Amt. 

 

 

§ 12 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

 

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben und Befugnisse 

bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, soweit gesetzlich zulässig, Entschei-

dungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Für Beschlussfassungen in den Aus-

schüssen gelten die folgenden Bestimmungen entsprechend, soweit nicht zwingend gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen. 

 

 

§ 13 

Sitzungen des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - beruft die Sitzungen 

des Aufsichtsrats mit einer Frist von zwei Wochen per E-Mail, schriftlich oder fernschrift-

lich (Telefax) ein. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einla-

dung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsit-

zende die Einberufungsfrist bis auf drei Kalendertage abkürzen und die Sitzung mündlich 

oder fernmündlich einberufen. In diesen Fällen bedürfen die Beschlüsse auf Antrag min-

destens eines Aufsichtsrats der Bestätigung durch die nächste ordentliche Aufsichtsratssit-

zung. 

(2) Mit der Einladung sind Ort, Tag, Zeit sowie die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung 

so eindeutig mitzuteilen, dass bei der Sitzung abwesende Aufsichtsratsmitglieder von ihrem 

Recht der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch machen können. Der Vorsitzende kann von 

der Bekanntgabe einzelner Punkte der Tagesordnung absehen, soweit dies nach seinem 

pflichtgemäßen Ermessen zur Vermeidung von Nachteilen für die Gesellschaft oder mit ihr 

verbundene Unternehmen ratsam erscheint. 

(3) Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt wurden, darf hierüber nur 

beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Auf-

sichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vor-

sitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung nachträglich zu wider-

sprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder 

innerhalb der Frist nicht widersprochen haben. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats unter der 

zuletzt dem Vorsitzenden bekanntgegebenen E-Mail-Adresse, Anschrift beziehungsweise 

Telefaxnummer ordnungsgemäß zu einer Sitzung eingeladen wurden und mindestens die 

Hälfte der bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats, mindestens jedoch drei Mitglieder, an 

der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder, die durch ein in der 

Sitzung persönlich anwesendes Aufsichtsratsmitglied oder eine andere gemäß Abs. 5 teil-

nehmende Person schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen, nehmen an der Beschluss-

fassung teil. Die Teilnahme ist auch per Videokonferenz möglich. 

(5) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse kann der Vorstand mit beraten-

der Stimme teilnehmen. Ferner können Personen, die dem Aufsichtsrat nicht angehören, an 
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Stelle von verhinderten Aufsichtsratsmitgliedern teilnehmen, wenn diese sie hierzu schrift-

lich ermächtigt haben. 

(6) Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - leitet die Sitzungen des 

Aufsichtsrats und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art 

der Abstimmung. 

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Aufsichts-

ratsvorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 14 

Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Stimmenthaltungen werden bei der Fest-

stellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitgezählt.  

(2) Eine auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgende Beschlussfassung oder Wahl 

durch Stimmabgabe in Textform ist zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Ver-

fahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist wider-

spricht. Die Niederschrift über in Textform gefasste Beschlüsse hat der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats zu unterzeichnen und sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten. 

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats er-

forderlichen Willenserklärungen, im Namen des Aufsichtsrats, abzugeben und entgegenzu-

nehmen. 

 

 

§ 15 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach 

Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von Euro 100,- je Mitglied, sofern 

die Hauptversammlung keine höhere Vergütung beschließt.  

(2) Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit 

die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft geson-

dert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben. 

 

 

§16 

Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder 

 

(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden 

sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt - Still-

schweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht 

Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt -, ver-

trauliche Angaben, Geheimnisse oder Informationen von denen nicht mit Sicherheit auszu-

schließen ist, dass es sich um vertrauliche Angaben oder Geheimnisse handelt, an Dritte 

weiterzugeben, so hat er dies dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstand unter 

Bekanntgabe des Empfängers zuvor schriftlich mitzuteilen und diesen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit Abs. 1 vereinbar ist. 
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(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied hat im Falle seines Ausscheidens aus 

dem Amt sämtliche in seinem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft 

an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats auszuhändigen. 

 

 

V. 

Die Hauptversammlung 

 

 

§ 17 

Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung 

 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres statt.  

(2) Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die 

Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl eines Abschlussprüfers und in den im Ge-

setz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 

(3) Außerordentliche Hauptversammlungen sind in den durch Gesetz bestimmten Fällen sowie 

dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. 

 

 

§ 18 

Einberufung der Hauptversammlung 

 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in den gesetzlich vorge-

schriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer deutschen Stadt mit 

mehr als 50.000 Einwohnern statt.  

(3) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 1 AktG durch Kreditinstitute, die zu Beginn 

des 21. Tages vor der Hauptversammlung für Aktionäre Inhaberaktien der Gesellschaft in 

Verwahrung haben, werden ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation über-

mittelt. 

(4) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG an Aktionäre, die es verlangen, wer-

den ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt. 

 

 

§ 19 

Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die-

jenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung 

muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 

sechs Tage vor der Versammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 

126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter 

Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Dieser muss der Gesellschaft bis zum Ablauf 

der Frist nach Absatz 1 unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. 

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung bezie-

hen.  
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(3) Die Einzelheiten der Anmeldung, des Nachweises über den Anteilsbesitz und die Ausstel-

lung von Eintrittskarten sind in der Einberufung bekannt zu machen. Der Einberufende wird 

ermächtigt, für die Fristen nach Absatz 1 und 2 eine kürzere, in Tagen bemessene Frist in 

der Einberufung festzusetzen. Die Fristberechnung für die Fristen nach Absatz 1 und 2 er-

folgt nach § 121 Abs. 7 Satz 1-3 AktG. 

 

 

§ 20 

Versammlungsleitung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von 

ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er 

niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet sein Stellvertreter, bei dessen Verhinde-

rung das dienstälteste anwesende Aufsichtsratsmitglied die Hauptversammlung. Ist keine 

der vorbezeichneten Personen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so er-

öffnet der an Lebensjahren älteste anwesende Aktionär die Versammlung und lässt von die-

ser einen Vorsitzenden wählen. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungs-

gegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. 

(3) Soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt, werden die Ja-Stimmen durch Abzug der 

Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den Stimmen der bei der Abstimmung an-

wesenden oder vertretenen stimmberechtigten Aktionäre ermittelt. 

 

 

§ 21 

Stimmrecht und Beschlussfassung 

 

(1) Je eine Stückstammaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt, sobald die gesetz-

liche Mindesteinlage auf die Aktie geleistet ist. 

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit der einfachen Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung auf die vertretenen stimmberechtigten Stückaktien entfallenden 

Betrags des Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere 

Mehrheit erfordert. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit 

gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(3) Insbesondere für die Beschlussfassung über 

(a) die Vornahme einer Satzungsänderung, mit Ausnahme einer Änderung des Gegenstan-

des des Unternehmens, 

(b) eine ordentliche Kapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausge-

schlossen wird, oder 

(c) die Ausgabe von Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und die Gewährung von 

Genussrechten, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, 

genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(4) Wird bei Wahlen eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimme im ersten Wahlgang 

nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter denjenigen Personen statt, welche die meisten 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit auch im zweiten Wahlgang entscheidet 

das Los. 

(5) Die Hauptversammlung kann sich mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 

eine Geschäftsordnung geben. Zur Aufhebung der Geschäftsordnung genügt die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
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VI. 

Geschäftsjahr, Ermittlung und Verwendung des Bilanzgewinns 

 

 

§ 22 

Geschäftsjahr und Gewinnermittlung 

 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Vom 01. bis zum 31. Dezember 2014 wird ein 

Rumpfgeschäftsjahr gebildet. 

(2) Der Jahresabschluss ist gemäß den gesetzlichen Regelungen aufzustellen. 

 

 

§ 23 

Gewinnverwendung 

 

(1) Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung. 

(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien gemäß § 60 Abs. 

3 AktG abweichend beschlossen werden. 

(3) Soweit Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss feststellen sind sie ermächtigt, den 

gesamten Jahresüberschuss abzüglich des für die Ausschüttung einer Dividende von 4 % 

erforderlichen Betrags in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

(4) Die Hauptversammlung kann eine Sachausschüttung beschließen. 

 

 

VII. 

Schlussbestimmungen 

 

 

§ 24 

Satzungsänderungen 

 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, insbe-

sondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital entsprechend dem jeweiligen 

Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem und genehmigtem Kapital, zu beschließen. 

 

 

§ 25 

Bekanntmachungen 

 

Die nach Gesetz oder Satzung notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 

elektronischen Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

§ 26 

Gründungsaufwand 

 

Die Gründungskosten trägt die Gründerin. 
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Satzungsbescheinigung gem. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG 
 
Ich bescheinige gem. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG, dass die geänderten Bestimmungen der vorste-
henden Satzung mit den satzungsändernden Beschlüssen der Hauptversammlung vom 
04.11.2022 (protokolliert zu meiner UVZ-Nr. G 1127/2022) und die unveränderten Bestimmun-
gen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten Wortlaut der Satzung übereinstimmen 
(Satzung in der Fassung der Satzungsbescheinigung des Notars Brüggemann vom 
30.12.2021).  
 
 
Berlin, 08.11.2022 
 
 
 
gez. Gläser, Notar  
 
 
 
 
       L.S. 
 
 
 
Hiermit beglaubige ich die inhaltliche Übereinstimmung dieser elektronischen Datei mit dem 
mir vorliegenden Papierdokument (vollständiger Wortlaut der Satzung mit Original der Notar-
bescheinigung).  
 
 
Berlin, 10.11.2022 
Gläser, Notar 

 


